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Mitteilungen der DRG
Deutsche Röntgengesellschaft

Nach dem Erfolg des Patenschaftspro-
gramms „Die hellsten Köpfe für die Radio-
logie“ wird die Deutsche Röntgengesell-
schaft das Stipendium erneut auflegen. 

Die Idee: Weiterbildungsbefugte benen-
nen einen oder mehrere engagierte Medi-
zinstudenten als ihren „hellsten Kopf“ für 
die Kongressteilnahme. Die Studierenden 
werden auf dem Kongress umfassend be-
treut. Für den Kongress-Samstag ist eine 
eigene Session für die Stipendiaten in Pla-
nung. 2010 hatten 150 Stipendiaten den 
Deutschen Röntgenkongress besucht. 

Informationen zum Programm gibt es auf 
www.hellste-koepfe.de und in der Ge-
schäftsstelle der Deutschen Röntgenge-
sellschaft,  Florian Schneider, Tel.: 030/ 
916 070 19, E-Mail: schneider@drg.de

Hellste Köpfe gesucht!

Deutsche Röntgengesellschaft  
lobt auch 2011 Kongress- 
Stipendium für  
Medizinstudenten aus

Mit monatlichen neuen Artikeln, Reporta-
gen, Expertenforen und Buchbesprechun-
gen ist www.hellste-koepfe.de eine inte-
ressante und vielseitige Informations-
plattform für Medizinstudenten und Ra-
diologen in Weiterbildung. Jetzt anmel-
den und Newsletter abonnieren unter 
www.hellste-koepfe.de.

Aktuelles...

...aus der jungen 
Welt der Radiologie

Einführung
Mit der Einführung der Zusatzweiterbil-
dung „Magnetresonanzto e – fachgebun-
den“ auf dem 106. Deutschen Ärztetag 
2003 in Köln sollte außer Radiologen auch 
anderen Facharztgruppen die Möglichkeit 
eingeräumt werden, dieses bildgebende  
diagnostische Verfahren in qualitätsgesi-
cherter Form zu erlernen. Ausgehend von 
den Erfahrungen in der Radiologie mit der 
Magnetresonanztherapie und der Tatsa-
che, dass therapeutisch tätige Fachgebiete 
in der Regel kaum über praktische und 
theoretische Kenntnisse im Bereich der 
modernen radiologischen Bildgebung 
verfügen, sollten sich die Weiterbildungs-
inhalte und -zeiten an denen der Radiolo-

gie orientieren. Dies sollte insbesondere 
für die Möglichkeit gelten, die Zusatzbe-
zeichnung im Rahmen von Übergangsbe-
stimmungen zu erwerben. Von den Lan-
desärztekammern wurden die Beschlüsse 
der Bundesärztekammer bundesweit 
weitgehend einheitlich umgesetzt.
Innerhalb der Ärztekammer Berlins gibt 
es jedoch seit geraumer Zeit Bestrebun-
gen, sich von diesen Beschlüssen des DÄT 
2003 zu lösen und insbesondere Orthopä-
den, die die Zusatzweiterbildung neben 
ihrem Praxisbetrieb absolvieren wollen, 
durch die Schaffung einer neuen Über-
gangsbestimmung den erleichterten Er-
werb der Zusatzbezeichnung zu ermögli-
chen. Diese neuen Übergangsbestimmun-

Radiologie & Recht

Unvereinbarkeit der Änderungen der 
Ärztekammer Berlin zur Zusatz–Weiterbildung 
„Magnetresonanztomografie – fachgebunden“ 
mit Berliner Weiterbildungsgesetz

gen sehen insbesondere die ganztägige 
Durchführung der Weiterbildung „in 
hauptberuflicher Stellung“ nicht mehr 
vor. Die Vorkommnisse in der Ärztekam-
mer Berlin machen deutlich, dass die be-
rufspolitischen Interessenvertretungen 
der Orthopäden versuchen, die in der Ver-
gangenheit auf den Deutschen Ärztetagen 
gescheiterten Anträge auf Verkürzung der 
Weiterbildungszeiten im Bereich der Zu-
satzweiterbildung „Magnetresonanzto-
mografie – fachgebunden“ nun auf der 
Ebene der Landesärztekammern durch-
zusetzen. Dabei wird das mit der ärztli-
chen Weiterbildung auch verfolgte Ziel ei-
nes verbesserten Patientenschutzes voll-
ständig aus den Augen verloren.
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Anforderungen an den Erwerb der 
Zusatzweiterbildung nach der 
MWBO 2003
Im Rahmen der geänderten (Muster-) 
Weiterbildungsordnung (MWBO 2003) 
wurde auf Vorschlag der Bundesärzte-
kammer vom DÄT auch die Einführung 
der Zusatzweiterbildung „Magnetreso-
nanztomografie – fachgebunden“ be-
schlossen. Die rechtstechnisch notwendi-
ge Umsetzung dieser neuen Zusatzweiter-
bildung in den Weiterbildungsordnungen 
der Landesärztekammern erfolgte weit-
gehend einheitlich nach den Vorgaben der 
(Muster-) Weiterbildungsordnung in den 
darauf folgenden Jahren 2004 bis 2006. Im 
Bereich der Ärztekammer Berlin erfolgte 
die Umsetzung mit Wirkung zum 
13.04.2006.
Seit der Umsetzung der Zusatzweiterbil-
dung „Magnetresonanztomografie – fach-
gebunden“ in den Weiterbildungsordnun-
gen der Landesärztekammern sind außer 
Radiologen auch andere ärztliche Fach-
gruppen berechtigt, „in Ergänzung zu ei-
ner Facharztkompetenz die Durchführung 
und Befundung gebietsbezogener Bildge-
bungsverfahren mittels Magnetresonanz-
tomografie“ zu erlernen. Ziel der Zusatz-
weiterbildung ist die Erlangung der fach-
lichen Kompetenz in fachgebundener Ma-
gnetresonanztomografie nach Ableistung 
der vorgeschriebenen Weiterbildungszeit 
und Weiterbildungsinhalte und einem er-
folgreichen Fachgespräch vor der Landes-
ärztekammer.  
Die vorgeschriebene reguläre Weiterbil-
dungszeit beträgt 24 Monate bei einem 
Weiterbildungsbefugten für Radiologie 
gemäß § 5 Abs. 1 MWBO, davon können 
bis zu

▶▶ 	12 Monate bei einem Weiterbildungs-
befugten gemäß § 5 Abs. 1 Satz 2 
MWBO abgeleistet werden,

▶▶ 	12 Monate im ambulanten Bereich ab-
geleistet werden.

Darüber hinaus sind nach den (Muster-)
Richtlinien über den Inhalt der Weiterbil-
dung (MWBO 2003) für die Facharztkom-
petenz Innere Medizin und Schwerpunkt 
Kardiologie sowie für die Facharztkompe-
tenz Orthopädie und Unfallchirurgie als 
Richtzahl die Durchführung und Befun-
dung von 1000 gebietsbezogenen Magne-
tresonanztomografien unter Anwendung 
von Arznei- und Kontrastmitteln vorge-
schrieben.
Bei der Einführung der neuen Zusatzwei-
terbildung bestand Konsens, dass ein er-
leichterter Erwerb der Zusatzweiterbil-
dung nur nach den allgemeinen Über-
gangsbestimmungen gemäß § 20 Abs. 8 

MWBO erfolgen sollte. Dies beruhte auf 
der Tatsache, dass für die Anerkennung 
von Vertrauensschutztatbeständen prin-
zipiell keine Notwendigkeit bestand, weil 
die Magnetresonanztomografie bis zur 
Einführung der Zusatzweiterbildung für 
andere Fachgebiete fachgebietsfremd ge-
wesen ist (vgl. BVerfG, Beschluss vom 
16.07.2004, Az.: 1 BvR 1127/01, NZS 2005, 
S. 91 ff.; BSG, Urteil vom 31.01.2001, Az.: 
B 6 KA 24/00 R = MedR 2001, S. 535). Eine 
Weiterbildung innerhalb einer Methode, 
die von dem betreffenden Fachgebiet 
nicht erfasst wird, ist jedoch grundsätz-
lich nicht möglich, sodass die Anerken-
nung von Weiterbildungszeiten, die vor 
der Einführung der Zusatzweiterbildung 
stattgefunden hat, nur in Ausnahmefällen 
möglich ist. In der Folgezeit fand der Er-
werb der Zusatzweiterbildung für Ärzte, 
die bereits Weiterbildungszeiten im Be-
reich der Magnetresonanztomografie ab-
solviert hatten, in den Landesärztekam-
mern auf der Grundlage der allgemeinen 
Übergangsbestimmungen statt, deren Vo-
raussetzungen bundesweit einheitlich in 
den Weiterbildungsordnungen aufge-
führt sind. 
Nach den allgemeinen Übergangsbestim-
mungen kann der Erwerb der Zusatzwei-
terbildung erfolgen, wenn folgende Vor-
aussetzungen erfüllt werden:

▶▶ 	Mindestens 24-monatige regelmäßige 
Tätigkeit an Weiterbildungsstätten 
oder vergleichbaren Einrichtungen im 
Bereich Magnetresonanztomografie 
innerhalb der letzten 8 Jahre vor Ein-
führung der Zusatzweiterbildung,

▶▶ 	Nachweis einer ganztätigen und 
hauptberuflichen Weiterbildung,

▶▶ 	Nachweis einer überwiegenden Tätig-
keit und Erwerb umfassender Kennt-
nisse, Erfahrungen und Fertigkeiten,

▶▶ 	Erfolgreiche Ablegung einer Prüfung.
Die Voraussetzungen für den Erwerb der 
Zusatzweiterbildung sind grundsätzlich 
restriktiv auszulegen. Bei der Auslegung 
des Begriffs „umfassende Kenntnisse“ ist 
darüber hinaus der Inhalt der Weiterbil-
dung der jeweiligen Zusatzweiterbildung 
heranzuziehen; mit anderen Worten: 
Maßgeblich sind also die in der Zusatz-
weiterbildung beschriebenen Weiterbil-
dungsinhalte, die der Arzt „umfassend“ 
erworben haben muss.

8. Nachtrag zur Weiterbildungsord-
nung der Ärztekammer Berlin von 
2009 verstieß gegen Berliner Wei-
terbildungsgesetz
Auch im Bereich der Ärztekammer Berlin 
wurden die allgemeinen Übergangsbe-

stimmungen nach § 21 Abs. 8 der Weiter-
bildungsordnung der Ärztekammer Berlin 
seit Einführung der Zusatzweiterbildung 
am 13.04.2006 für deren Erwerb bisher 
angewandt. Im Jahre 2009 versuchte dann 
die Delegiertenversammlung der Ärzte-
kammer Berlin erstmalig die Anforderun-
gen an den Erwerb der Zusatzweiterbil-
dung durch die Einführung neuer Über-
gangsbestimmungen erstmalig aufzuwei-
chen. Die Delegiertenversammlung der 
Ärztekammer Berlin beschloss in einem 8. 
Nachtrag zur Weiterbildungsordnung, in 
einer Übergangsfrist von 5 Jahren die Zu-
satzweiterbildung „Magnetresonanzto-
mografie – fachgebunden“ von einer bis-
her 2-jährigen ganztägigen Weiterbil-
dungszeit auf lediglich 320 h Seminar 
bzw. Kurse zu reduzieren. Die Umsetzung 
dieses 8. Nachtrags scheiterte in Bezug auf 
die Zusatzweiterbildung „Magnetreso-
nanztomografie – fachgebunden“ auf-
grund eines Einspruchs der DRG und des 
BDR bei der Aufsichtsbehörde, der Senats-
verwaltung für Gesundheit, Umwelt und 
Verbraucherschutz in Berlin, da die vorge-
sehene Regelung gegen § 4 des Berliner 
Gesetz über die Weiterbildung von Ärz-
ten, Zahnärzten, Tierärzten und Apothe-
kern verstieß. § 4 dieses Gesetzes schreibt 
verbindlich vor, dass die Kammern der be-
treffenden Heilberufe in ihren Weiterbil-
dungsordnungen hinsichtlich der Inhalte 
der Weiterbildung ihrer Mitglieder einer-
seits eine „praktische Berufstätigkeit“ 
(Abs. 1) und andererseits eine ganztägige 
Durchführung „in hauptberuflicher Stel-
lung“ vorzusehen haben (Abs. 4 Satz 1). 
Mit diesen gesetzlichen Vorgaben war der 
von der Delegiertenversammlung be-
schlossene 8. Nachtrag zur Weiterbil-
dungsordnung nicht vereinbar.

9. Nachtrag zur Weiterbildungsord-
nung der Ärztekammer Berlin von 
2010 
Nach dieser eindeutigen Feststellung, dass 
ein Erwerb der Zusatzweiterbildung im 
Rahmen der Übergangsbestimmungen 
nicht ohne die ganztägige Durchführung 
„in hauptberuflicher Stellung“ möglich ist, 
hätte man annehmen sollen, dass die Gre-
mien der Ärztekammer Berlin von weite-
ren Nivellierungsversuchen der Anforde-
rungen an die Zusatzweiterbildung Ab-
stand nehmen würden. Das ist jedoch 
nicht der Fall. In einem 9. Nachtrag zur 
Weiterbildungsordnung der Ärztekam-
mer Berlin vom 04.08.2010 war nun vor-
gesehen, dass die reguläre Weiterbil-
dungszeit zur Erlangung der Zusatz–Wei-
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terbildung „Magnetresonanztomografie 
– fachgebunden“ ersetzt werden kann 
durch folgende Anforderungen: 
„in einer Frist von 5 Jahren nach Inkraft-
treten des 9. Nachtrags dieser Weiterbil-
dungsordnung ersetzbar durch

▶▶ Indikationsstellung, Planung, Anord-
nung und Befundung von mindestens 
750 gebietsbezogenen Untersuchun-
gen mittels Magnetresonanztomogra-
fie in mindestens 250 h von der Ärzte-
kammer anerkannten fachgebundenen 
Fallseminaren unter Leitung eines 
Weiterbildungsbefugten für Radiologie 
gemäß § 5 Abs. 1,

▶▶ Indikationsstellung, Planung, Anord-
nung und Durchführung von mindes-
tens 250 gebietsbezogenen Untersu-
chungen mittels Magnetresonanzto-
mografie im Rahmen von Hospitatio-
nen bei einem zur Weiterbildungsbe-
fugten für Radiologie gemäß § 5 Abs. 
1. Die Durchführung ist zu dokumen-
tieren und durch ein Zeugnis nachzu-
weisen und

▶▶ 200 h Kurs Weiterbildung gemäß § 4 
Abs. 8 in Magnetresonanztomografie, 
dann Erwerb von Kenntnissen gemäß 
den Richtlinien (Logbuch) dieses Wei-
terbildungsganges.“

Die Einführung dieser Weiterbildungszei-
ten sollte grundsätzlich zusätzlich zu der 
Möglichkeit des Erwerbs der Zusatzbe-
zeichnung im Rahmen der Allgemeinen 
Übergangsbestimmungen nach § 21 Abs. 
8 der Weiterbildungsordnung erfolgen. 
Während der Anwendungsbereich der 
Allgemeinen Übergangsbestimmungen 
auf die Fälle beschränkt ist, in denen Ärz-
te bei Einführung einer neuen Zusatzwei-
terbildung in der jeweiligen Zusatzweiter-
bildung innerhalb der letzten 8 Jahre vor 
der Einführung mindestens die gleiche 
Zeit regelmäßig an Weiterbildungsstätten 
oder vergleichbaren Einrichtungen tätig 
waren, sollten durch den geplanten Zu-
satz die Weiterbildungszeiten innerhalb 
eines Zeitraumes von 5 Jahren nach In-
krafttreten des 9. Nachtrags generell für 
alle Ärzte abgesenkt werden.
Gegen die in dem Entwurf des 9. Nach-
trags vorgesehenen Weiterbildungszeiten 
bestanden jedoch, ebenso wie gegen den 
8. Nachtrag, erhebliche rechtliche Beden-
ken.

Verstoß gegen das Berliner Gesetz 
über die Weiterbildung von Ärzten, 

Zahnärzten, Tierärzten und  
Apothekern
Prinzipiell sieht die Weiterbildungsord-
nung der Ärztekammer Berlin für die Zu-
satzweiterbildung „Magnetresonanzto-
mografie – fachgebunden“ in Nr. 23 des 
Abschnitts C folgende Weiterbildungszeit 
vor, die bundesweit gleichlautend von al-
len Ärztekammern im Anschluss an die 
Novellierung der Muster-Weiterbildungs-
ordnung übernommen worden ist und in 
Berlin am 13.04.2006 in Kraft getreten ist:  
„Weiterbildungszeit: 24 Monate bei ei-
nem Weiterbildungsbefugten für Radiolo-
gie gemäß § 5 Abs. 1, davon können bis zu
• 12 Monate bei einem Weiterbildungsbe-
fugten gemäß § 5 Abs. 1 Satz 2 abgeleistet 
werden,
• 12 Monate im ambulanten Bereich abge-
leistet werden.“
Zudem wird auch nach den „Richtlinien 
über den Inhalt der Weiterbildung“ 
(Stand: 13.04.2006) der Ärztekammer 
Berlin für den Erwerb der Zusatzweiter-
bildung „Magnetresonanztomografie – 
fachgebunden“ eine Richtzahl von insge-
samt 1000 gebietsbezogenen Magnetre-
sonanztomografien gefordert.
Die im 9. Nachtrag vorgesehenen Weiter-
bildungszeiten für einen begrenzten Zeit-
raum von 5 Jahren nach dessen Inkrafttre-
ten und die seit 2006 festgelegten allge-
meinen Weiterbildungszeiten wurden al-
ternativ („oder“) für den Erwerb der Zu-
satzbezeichnung nebeneinander gestellt. 
Vergleicht man die Voraussetzungen bei-
der Weiterbildungszeiten, wird jedoch 
deutlich, dass die Anforderungen an die 
Weiterbildungszeiten im 9. Nachtrag weit 
hinter den bisher geltenden regulären 
Weiterbildungszeiten zurückblieben.
Während regulär als Weiterbildungszeit 
insgesamt mindestens 24 Monate bei ei-
nem weiterbildungsbefugten Arzt vorge-
schrieben werden, in denen insgesamt 
1000 MRT unter Anwendung von Arznei- 
und Kontrastmitteln „durchgeführt und 
befundet“ werden müssen, werden nach 
dem 9. Nachtrag lediglich 250 MRT-Unter-
suchungen gefordert, die selbstständig 
duchgeführt werden müssen. Eine Wei-
terbildungszeit ist für diese Untersuchun-
gen nicht vorgeschrieben. Daneben sind 
eine ausschließliche Befundung von wei-
teren 750 MRT-Untersuchungen in einer 
Weiterbildungszeit von 250 h in einem 
von der Ärztekammer anerkannten fach-
gebundenen Fallseminar unter Leitung ei-
nes Weiterbildungsbefugten in der Radio-
logie und 200 weitere Stunden Weiterbil-
dungskurse im Bereich der Magnetreso-
nanztherapie erforderlich.

Die gemäß § 4 Abs. 1 und 4 des Berliner 
Gesetzes zur Weiterbildung von Ärzten, 
Zahnärzten, Tierärzten und Apothekern 
vom 18.11.2009 (GVBl. für Berlin, S. 674) 
geforderte „praktische Berufstätigkeit“ 
und die „ganztägige“ Durchführung „in 
hauptberuflicher Stellung“ wird damit für 
Ärzte, die ihren Antrag auf Anerkennung 
im Rahmen des 9. Nachtrags stellen, prak-
tisch aufgehoben. Von der regulär nach § 
4 Abs. 2 des Weiterbildungsgesetzes für 
„Teilgebiete“ erforderlichen Weiterbil-
dungszeit von mindestens „2 Jahren“ wird 
die Dauer der Tätigkeit auf insgesamt 
250 h „fachgebundene Fallseminare“ und 
zusätzlich 200 h Weiterbildungskurse re-
duziert. Diese „Weiterbildungszeiten“ er-
füllen einerseits bereits die formalen An-
forderungen des § 4 Abs. 1 und 4 des Wei-
terbildungsgesetzes nicht („ganztätige 
Durchführung in hauptberuflicher Stel-
lung“); andererseits liegt deren Umfang 
erheblich unter der regulären 24-monati-
gen Weiterbildung.
Schließlich wird das Erfordernis der 
selbstständigen Durchführung der Mag-
netresonanztomografie von 1000 Unter-
suchungen auf lediglich 250 Untersu-
chungen abgeschwächt, ohne dass der 
zeitliche Rahmen, in dem diese Untersu-
chungen durchgeführt werden müssen, 
festgelegt wäre.  Gefordert wird zudem 
auch hier keine Tätigkeit in „ganztägiger 
hauptberuflicher Stellung“, sondern eine 
Tätigkeit „im Rahmen von Hospitatio-
nen“. Die Weiterbildungsdauer und die 
-inhalte des 9. Nachtrags bleiben damit in 
ihren Anforderungen weit hinter den re-
gulären Anforderungen zurück, die be-
reits seit 2006 in der Berliner Ärztekam-
mer für die Zusatzweiterbildung „Magne-
tresonanztomografie – fachgebunden“ 
bestehen. Der geplante 9. Nachtrag zur 
Weiterbildungsordnung verstößt daher 
gegen § 4 Abs. 1 und 4 des Berliner Geset-
zes über die Weiterbildung von Ärzten, 
Zahnärzten, Tierärzten und Apothekern.

Unzulässige Ungleichbehandlung im 
Sinne von Art. 3 Abs. 1 GG
Welche sachlichen Gründe für eine derar-
tige Nivellierung der weiterbildungs-
rechtlichen Anforderungen der Zusatz-
weiterbildung „Magnetresonanztomo-
grafie – fachgebunden“ für einen begrenz-
ten Zeitraum von 5 Jahren nach Inkraft-
treten des 9. Nachtrags bestehen, ist nicht 
bekannt. Allerdings ist nicht erkennbar, 
warum eine Gruppe von Ärzten für ein be-
grenztes Zeitfenster von 5 Jahren die Zu-
satzweiterbildung praktisch zu Bedingun-
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gen erwerben kann, die erheblich unter 
den Anforderungen der Weiterbildungs-
zeiten und -inhalten liegen, die seit dem 
Inkrafttreten der Zusatzweiterbildung am 
13.04.2006 von Ärzten gefordert worden 
sind und die nach Ablauf der 5 Jahre er-
neut gefordert werden können. 
Zunächst stellt sich die Frage, welche 
Gründe überhaupt für die Einführung die-
ser Regelung speziell für den vorgesehe-
nen Zeitraum sprechen; d.h. warum eine 
Bevorzugung von Ärzten in dem darge-
stellten Umfang stattfindet. Soweit von 
dem Erfordernis der „ganztätigen“ Wei-
terbildung abgewichen werden soll, kann 
die Ärztekammer nach § 4 Abs. 5 des Ber-
liner Gesetzes über die Weiterbildung von 
Ärzten, Zahnärzten, Tierärzten und Apo-
thekern eine Ausnahmeregelung im Ein-
zelfall treffen, wobei die Weiterbildung al-
lerdings „in mindestens halbtätiger Teil-
zeitarbeit erfolgen“ muss. Dies spricht da-
für, dass die Ausnahmeregelungen des 9. 
Nachtrags weder erforderlich noch mit 
dem über der Weiterbildungsordnung 
stehenden Weiterbildungsgesetz des Lan-
des Berlin vereinbar sind.

Durch die in dem 9. Nachtrag geplante Än-
derung der Weiterbildungszeiten für die 
Zusatzweiterbildung „Magnetresonanz-
tomografie – fachgebunden“ wäre damit 
in der Ärztekammer Berlin insgesamt 4 
Jahre nach der Einführung der Zusatzwei-
terbildung eine neue Übergangsregelung 
geschaffen worden, die es Ärzten für einen 
Zeitrahmen von maximal 5 Jahren ermög-
lichen sollte, die Zusatzweiterbildung zu 
erheblich erleichterten Bedingungen zu 
erwerben. Dies stellt eine sachlich nicht 
gerechtfertigte Bevorzugung der Ärzte 
dar, die in diesem Zeitfenster ihre Weiter-
bildung absolvieren können. Für eine Be-
vorzugung dieser Ärzte ist indes kein 
sachlicher Grund ersichtlich, sodass die 
Ausnahmeregelung des 9. Nachtrags we-
gen einer unzulässigen Ungleichbehand-
lung im Sinne von Art. 3 Abs. 1 GG rechts-
widrig erscheint.

Prinzipiell ist in der Ärztekammer Berlin 
vorgesehen, dass Kammermitglieder nach 
der geltenden Übergangsregelung in § 22 
Abs. 8 der Weiterbildungsordnung die 
Möglichkeit haben, die Zusatzbezeich-
nung unter erleichterten Bedingungen zu 
erwerben. Die Anforderungen für Ärzte, 
die nach dieser Übergangsregelung die 
Zusatzweiterbildung erwerben wollen, 
sind jedoch erheblich größer, als die nach 
den Regelungen in dem geplanten 9. 
Nachtrag.

Diese bundesweit in allen Weiterbil-
dungsordnungen der Ärztekammern vor-
gesehene Übergangsregelung hat in Berlin 
folgenden Wortlaut:
„(8) Kammerangehörige, die bei Einfüh-
rung einer neuen Bezeichnung in diese 
Weiterbildungsordnung in dem jeweili-
gen Gebiet, Schwerpunkt oder der jewei-
ligen Zusatzweiterbildung innerhalb der 
letzten acht Jahre vor der Einführung min-
destens die gleiche Zeit regelmäßig an 
Weiterbildungsstätten oder vergleichba-
ren Einrichtungen tätig waren, welche der 
jeweiligen Mindestdauer der Weiterbil-
dung entspricht, können auf Antrag die 
Anerkennung zum Führen dieser Bezeich-
nung erhalten. Der Antragsteller hat den 
Nachweis einer regelmäßigen Tätigkeit 
für die in Satz 1 angegebene Mindestdau-
er in dem jeweiligen Gebiet, Schwerpunkt 
oder Zusatzweiterbildung zu erbringen. 
Aus dem Nachweis muss hervorgehen, 
dass der Antragsteller in dieser Zeit über-
wiegend im betreffenden Gebiet, Schwer-
punkt oder der entsprechenden Zusatz-
weiterbildung tätig gewesen ist und dabei 
umfassende Kenntnisse, Erfahrungen und 
Fertigkeiten erworben hat. Anträge sind 
innerhalb einer Frist von zwei Jahren zu 
stellen.“

Für die in der Weiterbildungsordnung der 
Ärztekammer Westfalen-Lippe gleichlau-
tende Übergangsregelung hat das VG 
Münster (Urteil vom 12.12.2008, Az.: 10 K 
747/08) mit Hinweis auf die ständige 
Rechtsprechung des Bundesverfassungs-
gerichts festgestellt, dass diese verfas-
sungsgemäß ist und zugleich in dem be-
treffenden Urteil die Voraussetzungen für 
den Erwerb der „Magnetresonanztomo-
grafie – fachgebunden“ im Rahmen der 
Übergangsbestimmungen festgelegt.

Einerseits hat das VG Münster ausgeführt, 
dass die Durchführung von MRT-Untersu-
chungen durch Ärzte in eigener Praxis 
nicht anerkannt werden kann, da es sich 
nicht um vergleichbare Weiterbildungs-
stätten handelt, denn die Weiterbildung 
hat auch im Rahmen des Übergangsrechts 
bei einem zur Weiterbildung befugten 
Arzt nach § 5 Abs. 1 zu erfolgen. Darüber 
hinaus hat das VG Münster festgestellt, 
dass „eine überwiegende Tätigkeit nur 
dann vorliegt, wenn sie mehr als die Hälf-
te der ganztägigen regelmäßigen Arbeits-
zeit ausmacht.“ Das bedeutet, dass im 
Rahmen des Übergangsrechts im Bereich 
der Magnetresonanztomografie mindes-
tens folgende Weiterbildungszeiten er-
füllt werden müssen:

1.	 	insgesamt mindestens 24 Monate,
2.	 	mehr als 20 h pro Woche,
3.	 	die Weiterbildung muss komprimiert 

innerhalb der 24 Monate abgeleistet 
werden und darf sich nicht auf einen 
längeren Zeitraum erstrecken.

Das VG Münster kann sich bzgl. dieser 
Auslegung auf die Entscheidungen des 
OVG NRW, Beschluss vom 13. August 2007 
– 13 A 2840/04 –, GewArch 2008, 117 und 
des VGH Baden-Württemberg, Urteil vom 
25. Juli 2000 – 9 S 157/00 –, NJW 2001, 
2817 berufen, die beide davon ausgehen, 
dass die Übergangsregelung in § 22 Abs. 8 
als Ausnahmeregelung eng ausgelegt wer-
den und dass innerhalb von 2 Jahren eine 
Tätigkeit bestimmten Umfangs und mit 
bestimmten qualitativen Anforderungen 
erfolgt sein muss. Letztere haben sich da-
bei an dem in der Weiterbildungsordnung 
beschriebenen Weiterbildungsinhalt zu 
orientieren. 
Verfassungsrechtlicher Ansatz für eine Er-
leichterung der Weiterbildungsanforde-
rungen nach den Übergangsbestimmun-
gen ist der Vertrauensschutz für diejeni-
gen Ärzte, die bei Einführung der Zusatz-
bezeichnung bereits langjährig auf die-
sem Feld tätig waren und im Rahmen ihrer 
praktischen Berufstätigkeit spezielle 
Kenntnisse erworben haben. Ihnen soll 
erspart werden, sich der neu normierten 
Weiterbildung unter Beeinträchtigung ih-
rer bereits erreichten beruflichen Stellung 
zu unterziehen und berufliche Benachtei-
ligungen gegenüber jüngeren Ärzten aus-
zuschließen, die die Weiterbildung von 
vornherein in ihre berufliche Planung ein-
beziehen können.
Allerdings sind selbst bei diesen Ärzten, 
die sich auf den Vertrauensschutz berufen 
können, die Grenzen für die Anerkennung 
ihrer Tätigkeiten im Rahmen des Über-
gangsrechts eng auszulegen. Dies ist in der 
verwaltungsgerichtlichen Rechtspre-
chung eindeutig anerkannt. Insbesondere 
erlauben selbst diese Übergangsbestim-
mungen keine Abstriche von den inhaltli-
chen Anforderungen an die besonderen 
Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten 
eines Arztes.
Hierzu führt das OVG Niedersachsen in ei-
nem Beschluss vom 27.07.2004 (Az.: 8 LA 
55/04; MedR 2005, 299) Folgendes aus:
„Diese Übergangsbestimmungen erlau-
ben keinen Abstrich von den inhaltlichen 
Anforderungen an die besonderen Kennt-
nisse, Erfahrungen und Fertigkeiten des 
Arztes. Denn jede Arztbezeichnung, auch 
die aufgrund der Übergangsbestimmun-
gen des § 23 WBO 2004 erlangte, soll die 



DRG-Mitteilungen 1039

Fortschr Röntgenstr 2010;182

Patienten schützen, indem sie bestätigt, 
dass der so ausgewiesene Arzt die mit der 
besonderen Bezeichnung verbundenen 
besonderen fachlichen Fähigkeiten auch 
besitzt. Eine Differenzierung zwischen 
Übergangs- und Regelbewerbern nach 
dem Umfang der spezialärztlichen Kennt-
nisse und Erfahrungen ist damit nicht zu-
lässig. Der Unterschied besteht nicht im 
Umfang der Befähigung, sondern allein in 
der Art und Weise, in der sie erworben 
wurde.“
In gleicher Weise äußert sich der VGH Ba-
den-Württemberg vom 09.03.2004 (Az.: 9 
S 656/03; MedR 2005, 50):
„Die Auslegung der Übergangsbestim-
mungen, namentlich was unter einer 
„überwiegenden“ Tätigkeit zu verstehen 
ist und wann „umfassende“ Kenntnisse, 
Erfahrungen und Fertigkeiten vorliegen, 
hat sich an deren Zweck zu orientieren. Sie 
soll Ärzten, die bereits vor Einführung der 
neuen Gebietsbezeichnung langjährig auf 
diesem Feld tätig waren und im Rahmen 
ihrer praktischen Berufstätigkeit spezielle 
Kenntnisse erworben haben, ersparen, 
sich der neu normierten Weiterbildung 
unter Beeinträchtigung ihrer bereits er-
reichten beruflichen Stellung zu unterzie-
hen, und berufliche Benachteiligungen 
gegenüber jüngeren Ärzten ausschließen, 
die die Weiterbildung von vornherein in 
ihre berufliche Planung einbeziehen kön-
nen. Die genannten Übergangsbestim-
mungen erlauben nach ihrem Schutz-
zweck jedoch keinen Abstrich an den in-
haltlichen Anforderungen an die beson-
deren Kenntnisse, Erfahrungen und Fer-
tigkeiten des Arztes. Jede Arztbezeich-
nung – auch die nach § 22 Abs. 3 WBO 
1995 erlangte – soll die Patienten schüt-
zen, indem sie bestätigt, dass der ausge-
wiesene Arzt die mit der Bezeichnung ver-
bundenen besonderen fachlichen Fähig-
keiten auch besitzt. Eine Differenzierung 
zwischen Übergangs- und Regelbewer-
bern nach dem Umfang der spezialärztli-
chen Kenntnisse und Erfahrungen in 
quantitativer oder qualitativer Hinsicht 
ist damit nicht zulässig. Der Unterschied 
besteht nicht im Umfang der Befähigung, 
sondern allein in der Art und Weise, wie 
sie erworben wurde (siehe Senat, Urteile 
vom 28.03.2000 – 9 S 1994/99 –, vom 
20.06.2000 – 9 S 1993/99 –, VGH BW-Ls 
2000, Beilage 9, B 7 und – 9 S 2116/99 –, 
VGH BW-Ls 2000, Beilage 9, B 6, ArztR 
2001, 44–47).“
Der Entwurf des 9. Nachtrags zur Ände-
rung der Zusatzbezeichnung „Magnetre-
sonanztomografie – fachgebunden“ sah 
jedoch eine solche Differenzierung zwi-

schen den Übergangs- und Regelbewer-
bern „nach dem Umfang der spezialärztli-
chen Kenntnisse und Erfahrungen in 
quantitativer oder qualitativer Hinsicht“ 
in erheblichem Umfang vor, da nicht ein-
mal ansatzweise die Weiterbildungsvor-
aussetzungen gefordert werden, die unter 
den verfassungsrechtlich gebotenen Be-
dingungen des Übergangsrechts nach § 22 
Abs. 8 der Weiterbildungsordnung vorge-
schrieben sind. Insbesondere wird die in 
der Definition der Zusatzweiterbildung 
vorgesehene „Durchführung“ der Magnet
resonanztomografie nicht an die regulär 
vorgeschriebene 24-monatige ganztägige 
Weiterbildung in hauptberuflicher Stel-
lung angekoppelt. Es werden lediglich 250 
durchgeführte Untersuchungen verlangt. 
In welchem Zeitraum diese Untersuchun-
gen durchgeführt werden müssen, wird 
gerade nicht festgelegt. Damit müssen 
selbst diejenigen Ärzte, die aufgrund der 
Übergangsbestimmungen des § 22 Abs. 8 
der Weiterbildungsordnung die Zusatz-
weiterbildung erwerben wollen, Weiter-
bildungszeiten und -inhalte mit erheblich 
größerem Umfang erfüllen, da diese prin-
zipiell in die Nähe der regulären Anforde-
rungen der Zusatzweiterbildung kom-
men. Demgegenüber soll nach dem ge-
planten 9. Nachtrag eine Gruppe von Ärz-
ten, die keinerlei Vertrauensschutz be-
sitzt, weil sie zum Zeitpunkt der Einfüh-
rung der Zusatzbezeichnung im Jahre 
2006 in diesem Bereich nicht tätig war 
und die sich damit bereits seit 4 Jahren auf 
die Weiterbildungsanforderungen der Zu-
satzweiterbildung einstellen konnte, hin-
sichtlich der abzuleistenden Weiterbil-
dungszeit und -inhalte erheblich besser 
gestellt werden als alle anderen Ärzte.

Damit besteht jedoch für die erleichterten 
Anforderungen an den Erwerb der Zusatz-
weiterbildung des 9. Nachtrags kein sach-
licher Grund, sodass alle Ärzte, die nicht 
unter diese Ausnahmeregelung fallen, 
willkürlich im Sinne von Art. 3 Abs. 1 GG 
benachteiligt und damit zugleich in ihrem 
Grundrecht auf Berufsfreiheit aus Art. 12 
Abs. 1 GG in rechtswidriger Weise tan-
giert werden. 

Patientenschutz
Aus Gründen des Patientenschutzes sind 
vielmehr die erhöhten Anforderungen 
nach den Übergangsbestimmungen des § 
22 Abs. 8 der Weiterbildungsordnung er-
forderlich, sodass eine Abweichung von 
diesen Vorgaben prinzipiell nicht möglich 
ist.

Das VG Münster (Urteil vom 12.12.2008, 
Az.: 10 K 747/08) hat für den Bereich der 
Zusatzweiterbildung „Magnetresonanz-
tomografie – fachgebunden“ festgestellt, 
dass die Einhaltung dieser Anforderungen 
dem Patientenschutz und damit dem Ge-
meinwohl dient:
„Die Gemeinwohlbelange liegen generell 
darin, dass Weiterbildungsordnungen mit 
vorgesehenen zusätzlichen Bezeichnun-
gen für Ärzte eine größere Erkennbarkeit 
und Transparenz der Qualifikation eines 
Arztes bewirken und damit letztlich dem 
Schutz des Patienten dienen, weil dieser 
beispielsweise mit einer bestimmten Ge-
biets-, Teilgebiets- oder Bereichsbezeich-
nung eine besondere medizinische Quali-
fikation des Arztes verbindet (vgl. OVG 
NRW, Beschluss vom 13. August 2007, 
a.a.O.). Entgegen der Auffassung des Klä-
gers bestehen auch sachliche Gründe da-
für, die Zulassung zur Prüfung von der Ab-
solvierung einer bestimmten Mindest-
weiterbildungszeit an Weiterbildungs-
stätten oder vergleichbaren Einrichtun-
gen abhängig zu machen. Die Zusatzbe-
zeichnung, die ein Arzt nach bestandener 
Prüfung führen darf, deutet nicht nur da-
rauf hin, dass eine Prüfung erfolgreich ab-
solviert wurde, sondern vermittelt den 
Patienten auch den Eindruck, dass die er-
forderlichen Kenntnisse, Erfahrungen und 
Fertigkeiten in Form einer Weiterbildung 
vermittelt worden sind. Dass ein Arzt, der 
eine eigene Praxis führt und seine Tätig-
keit nicht unterbrechen möchte, die erfor-
derliche Weiterbildungszeit nicht erbrin-
gen kann, liegt in der Natur der Sache und 
ist hinzunehmen.“
Dadurch, dass jetzt in Berlin der 9. Nach-
trag zur Weiterbildungsordnung 4 Jahre 
nach Einführung der Zusatzweiterbildung 
„Magnetresonanztomografie – fachge-
bunden“ für einen gewählten Zeitraum 
von 5 Jahren in unzulässiger Weise die An-
forderungen an die Weiterbildungszeit 
und die -inhalte massiv herabsetzt, wird 
jedoch der Patientenschutz erheblich ver-
nachlässigt. Kein Arzt kann ohne fachliche 
Vorkenntnisse, das Verfahren der Magnet
resonanztomografie in den im 9. Nachtrag 
vorgesehenen Weiterbildungszeiten er-
lernen. 
Die Richtlinien der Ärztekammer Berlin 
sehen im Bereich Magnetresonanztomo-
grafie für Radiologen eine Richtzahl von 
3000 Untersuchungen vor. Daneben müs-
sen Radiologen für die weiteren diagnos-
tischen Verfahren ihres Fachgebiets wei-
tere umfangreiche Richtzahlen erfüllen, 
um die betreffende Methode in prakti-
scher Hinsicht zu erlernen. Demgegen-
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über hat die Bundesärztekammer bei 
Einführung der Zusatzweiterbildung „Ma-
gnetresonanztomografie – fachgebun-
den“ für die nichtradiologischen Fachge-
biete eine Richtzahl von lediglich 1000 
Untersuchungen vorgeschrieben. Diese 
Richtzahl ist bei Facharztgruppen wie Or-
thopäden und Kardiologen, die bisher kei-
nerlei praktische Kenntnisse und Erfah-
rungen in dieser Schnittbilddiagnostik ge-
macht haben, erforderlich, damit sie sich 
mit diesem diagnostischen Verfahren wie 
Radiologen vertraut machen können.  
Dies gilt vor allen Dingen auch deshalb, 
weil die selbstständige Durchführung der 
Magnetresonanztomografie bis zur Ein-
führung der Zusatzweiterbildung für an-
dere Fachgebiete prinzipiell fachgebiets-
fremd war, weil diese nicht zu den Inhal-
ten und Zielen der Weiterbildung dieser 
Fachärzte gehörte (vgl. BVerfG, Beschluss 
vom 16.07.2004, Az.: 1 BvR 1127/01; NZS 
2005, 91; BSG, Urteil vom 31.01.2001, Az.: 
B 6 KA 24/00 R; MedR 2001, 535). 
Die Tatsache, dass die Magnetresonanzto-
mografie, trotz fehlender ionisierender 
Strahlen generell nicht ungefährlich ist 
und zu körperlichen Schäden bei den Pa-
tienten führen kann, ist durch die „Emp-
fehlungen zur sicheren Anwendung mag-
netischer Resonanzverfahren in der medi-
zinischen Diagnostik“ der Strahlenschutz-
kommission vom 19./20. September 2002 
(BAnz. Nr. 72 vom 12. April 2003) der Stel-
lungnahme der Bundesärztekammer in 
ihren Leitlinien zur Qualitätssicherung 
der Magnetresonanztomografie vom 
29.01.1999 (Veröffentlicht im Deutschen 
Ärzteblatt 97, Heft 39, 29. September 
2000, Seite A 2557–A 2568) und der Kern-
spintomografie-Vereinbarung nach § 135 
Abs. 2 SGB V belegt. Neben etwaigen kör-
perlichen Beeinträchtigungen der Patien-
ten durch eine medizinisch nicht indizier-
te Anwendung der Magnetresonanztomo-
grafie sind vor allen Dingen Fehlbefun-
dungen aufgrund mangelnder Qualifikati-
on des anwendenden Arztes und die sich 
hieraus ergebenden fehlerhaften Indikati-
onsstellungen für Folgetherapien zu nen-
nen. Insbesondere das bei nicht radiologi-
schen Fachgebieten nicht vorhandene 
Überweisungserfordernis führt in der 
GKV zu einem Ausschluss des „Mehrau-
genprinzips“, sodass die Anwendung der 
Magnetresonanztomografie hier eine 
weitaus größere Gefahrenquelle als bei 
Radiologen in sich birgt.
Die Bundesärztekammer weist in ihren 
Leitlinein darauf hin, dass die Magnetre-
sonanztomografie gegenüber allen ande-
ren Schnittbildverfahren die Fähigkeit des 

Arztes erfordert, „die Messbedingungen 
und die Messparameter der Fragestel-
lung“ anzupassen, um erfolgreich über die 
Auswertung der Schnittbilder und der an-
deren Messergebnisse zu einem aussage-
kräftigen Befund zu kommen.
In diesem Zusammenhang ist außerdem 
auf das „Gesetz zur Regelung des Schutzes 
vor nicht ionisierender Strahlung – NiSG“ 
vom 17.03.2009 hinzuweisen (BT-Druck-
sache 16/12276), das auch für den Bereich 
der Magnetresonanztomografie zukünf-
tig eine Fachkunde vorsieht. Das NiSG ist 
am 29.07.2009 vom Bundestag verab-
schiedet worden (BGBL. I, S. 2433). Die An-
forderungen an die notwendige Fachkun-
de sollen nach § 5 Abs. 1 NR. 2 NiSG auf 
der Basis des Gesetzes in einer Verord-
nung konkretisiert werden, die derzeit 
vom Bundesumweltministerium erarbei-
tet wird. Dies gilt ebenso für die Abnahme 
entsprechender Prüfungen. Die Einfüh-
rung einer gefahrenabwehrrechtlich be-
gründeten Fachkunde für die Magnetre-
sonanztomografie belegt, dass die Bun-
desregierung, ähnlich wie bei der Fach-
kunde nach RöV, dem Patientenschutz im 
Bereich der Magnetresonanztomografie 
erhebliche Bedeutung beimisst und daher 
die Vorschläge zur Absenkung der Weiter-
bildungsanforderungen in dem 9. Nach-
trag vor diesem Hintergrund völlig unver-
ständlich sind. 

Ergebnis
Im Ergebnis würde die Umsetzung des 9. 
Nachtrags zur Weiterbildungsordnung im 
Bereich der Zusatzweiterbildung „Magne-
tresonanztomografie – fachgebunden“, 
wie der bereits seitens der DRG beanstan-
dete 8. Nachtrag, gegen § 4 Abs. 1 und 4 
des Berliner Gesetzes zur Weiterbildung 
von Ärzten, Zahnärzten, Tierärzten und 
Apothekern vom 18.11.2009 verstoßen. 
Außerdem würden die nicht von der Re-
gelung profitierenden Ärzte in will
kürlicher Weise im Sinne von Art. 12 Abs. 
1, 3 Abs. 1 GG ungleich behandelt und Ärz-
ten eine Zusatzweiterbildung zugespro-
chen, die hierzu in keiner Weise befähigt 
sind. 
Die Magnetresonanztomografie ist ein 
technisch aufwendiges, nicht risikofreies 
und kostenintensives Verfahren, zu des-
sen Durchführung die nötigen Erfahrun-
gen und Fertigkeiten nicht in theoreti-
schen Fallseminaren und Kursen erlernt 
werden können. Gerade die Abwägung, 
wann eine MRT-Untersuchung  im Ver-
gleich zu anderen bildgebenden Verfah-
ren indiziert bzw. kontraindiziert ist und 

welche Untersuchungstechnik in Abhän-
gigkeit zur Indikation zu wählen ist, erfor-
dert regelmäßig die auch von der Äzte-
kammer Berlin beschlossene 24-monati-
ge Weiterbildungszeit in „ganztägiger 
hauptberuflicher Stellung“ und die Durch-
führung und Befundung von mindestens 
1000 Untersuchungen.
Nach einer erneuten Eingabe der DRG bei 
dem für diese Fragen zuständigen Ge-
meinsamen Weiterbildungsausschuss der 
Ärztekammer Berlin wurde von der Um-
setzung des 9. Nachtrags bzgl. der Zusatz-
weiterbildung „Magnetresonanztomo-
grafie – fachgebunden“ abgesehen. Da die 
Umsetzung des 9. Nachtrags zu einem un-
verantwortlichen Qualitätsverlust und 
damit zu erheblichen Risiken in der Pati-
entenversorgung im Bereich der bildge-
benden Diagnostik führen würde, sollte 
die Ärztekammer Berlins endgültig von 
diesem Vorhaben Abstand nehmen, zu-
mal weder eine rechtliche Zulässigkeit  
noch eine medizinische Notwendigkeit 
für derartige „Übergangsbestimmungen“ 
besteht. Die Auffassung der DRG wird von 
der Bundesärztekammer und den meisten 
Landesärztekammern ausdrücklich ge-
teilt.
Die Landesärztekammer Baden-Würt-
temberg hat insoweit zutreffend festge-
stellt, dass die Magnetresonanztomogra-
fie, außer im Bereich der Radiologie, kein 
fester Bestandteil der ärztlichen Weiter-
bildung und daher prinzipiell für andere 
Fachgebiete weiterhin fachgebietsfremd 
ist. Dies ändert sich erst dann, wenn ein 
erfolgreicher Erwerb der Zusatzweiterbil-
dung zu den in der Weiterbildungsord-
nung vorgesehenen Inhalten und Zielen 
nachgewiesen worden ist. 

RA Dr. Peter Wigge 
Fachanwalt für Medizinrecht

Rechtsanwälte Wigge 
Scharnhorststr. 40 
48151 Münster 
Tel.: (0251) 53595-0 
Fax: (0251) 53595-99 
E-Mail: kanzlei@ra-wigge.de 
Internet: www.ra-wigge.de


